
Polnische Kinder  
im deutschen Bildungssystem 

Auf den Gebieten, die dem Deutschen Reich einverleibt wurden, durften die 
staatlichen Volksschulen nur von den Kindern besucht werden, die man ein-
zudeutschen beabsichtigte. Für Jugendliche im Alter von über 14 Jahren galt 
die Arbeitspflicht. Wenn sie in deutschen landwirtschaftlichen Betrieben ar-
beiteten, war eine Fortsetzung des Schulbesuchs praktisch unmöglich.

„Zur Arbeit eingesetzte Kinder ”. Die Zeich- 
nung entstand 1946 im Rahmen eines vom 
damaligen Bildungsministerium (AAN) zu-
gelassenen Wettbewerbs der Redaktion der 
Wochenschrift „Przekrój“
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